
Der Bürgermeister
W a h l b e k a n n t m a c h u n g

1. Am 13. September 2020 finden in Bergisch Gladbach die

Kommunalwahlen
und die

Wahl zum Integrationsrat

statt.
Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Gewählt wird 1. der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises,
2. der Rat der Stadt Bergisch Gladbach
3. der Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach
4. der Integrationsrat der Stadt Bergisch Gladbach

2. Die Stadt Bergisch Gladbach ist für in 26 Wahlbezirke, und 74 Stimmbezirke
eingeteilt.
In den gemeinsamen Wahlbenachrichtigungen auf weißem Papier, die den
Wahlberechtigten bis zum 23. August 2020 zugestellt worden sind, sind der
Wahlbezirk und der Stimmbezirk (Wahlraum) angegeben, in dem die/derWahl-
berechtigte wählen darf. Die Wahlbenachrichtigungen für die Integrationsrats-
wahl enthalten ebenso diese Angaben und wurden auf gelbem Papier gedruckt.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am
Wahltag um 16.00 Uhr im SchulzentrumKleefeld, ImKleefeld 19, 51467 Bergisch
Gladbach zusammen.

Hinsichtlich der Kommunal- und Integrationsratswahl ergeben sich folgende
Stimmbezirksaufteilungen:

Die Stimmbezirke sind folgenden Wahllokalen zugeordnet:

Nähere Informationen über die Wahlräume gibt das Wahlbüro unter 02202-14
2888.

3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in demWahlraum des Wahlbezirks wählen,
in dessen Wählerverzeichnis sie/er eingetragen ist.

Die Wähler sollen ihre Wahlbenachrichtigung und müssen ihren amtlichen
Personalausweis – Unionsbürgerinnen/-bürger einen gültigen Identitätsaus-
weis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung für
die Kommunalwahlen soll bei der Wahl nicht abgegeben werden, da Sie auch
für eine eventuelle Stichwahl benötigt wird.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/jeder Wähler erhält
bei Betreten des Wahlraums je nach Berechtigung folgende Stimmzettel:

a) einen weißen Stimmzettel für die Kreistagswahl
b) einen gelben Stimmzettel für die Ratswahl
c) einen blauen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl
d) einen grünen Stimmzettel für die Integrationsratswahl.

Jede Wählerin/jeder Wähler hat jeweils eine Stimme.

Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen enthalten, bis auf den des Bürger-
meisters der Stadt Bergisch Gladbach, neben der Nummer, dem Namen des
Kandidaten und der Angabe der Partei, bzw. Wählervereinigung auch die ers-
ten drei Bewerber/innen der Reserveliste. Die Stimmzettel für die Integrations-
ratswahl enthalten insgesamt 42 Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Wählerin/der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem
rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten
soll.

Der Stimmzettel muss von der Wählerin/von dem Wähler in einer Wahlkabine
des Wahlraums gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

Ein Wähler/eine Wählerin, die/der des Lesens unkundig oder aufgrund einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung darf sich
jedoch nur auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wähler selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränken. Eine Hilfeleis-
tung ist unzulässig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt die die
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wählers ersetzt oder
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffent-
lich. Jede/jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts
möglich ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen weißen Wahlschein für die Kommunal-
wahlen haben, können an der Wahl

a) durch Stimmabgabe nur in dem Wahlbezirk teilnehmen, für den
der Wahlschein ausgestellt ist oder

b) durch Briefwahl teilnehmen.

Wählerinnen undWähler, die einen gelbenWahlschein für die Integrationsrats-
wahl haben, können an der Wahl wie oben erläutert jedoch in jedem Stimmbe-
zirk sowie durch Briefwahl teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Wahlbüro der Stadt amtli-
che Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen
Wahlbriefumschlag beschaffen. Die Wahlbriefe mit den jeweiligen Stimmzet-
teln (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und den jeweils unterschrie-
benen Wahlscheinen müssen so rechtzeitig dem Wahlbüro der Stadt Bergisch
Gladbach übersandt werden, dass der rote Wahlbrief für die Kommunalwahlen
und/oder der gelbe Wahlbrief für die Integrationsratswahl dort amWahltag bis
spätestens 16.00 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief kann auch im Wahlbüro der Stadt Bergisch Gladbach, Scheidt-
bachstraße 23, 51469 Bergisch Gladbach abgegeben werden.

Anträge auf Briefwahl können über die Homepage der Stadt Bergisch Gladbach
oder durch E-Mail an Wahlbuero@stadt-GL.de unter Angabe des Namens, der
Adresse und des Geburtsdatums gestellt werden.

6. Jede/ jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einerWahl herbeiführt
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Gleiches gilt für denjenigen/diejenige, der/die im Rahmen zulässiger Assistenz
entgegen der Wahlentscheidung oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung
des oder der Wahlberechtigten eine Stimme abgibt.

Bergisch Gladbach

Lutz Urbach
Bürgermeister

Kreiswahlbezirk Stadtwahlbezirk Stimmbezirke

1

1 001-1, 001-2, 001-3

2 002-1, 002-2

3 003-1, 003-2, 003-3

2

4 004-1, 004-2, 004-3

5 005-1, 005-2, 005-3

6 006-1, 006-2, 006-3

3

7 007-1, 007-2, 007-3

8 008-1, 008-2, 008-3

11 011-1, 011-2, 011-3

4

12 012-1, 012-2, 012-3

13 013-1, 013-2, 013-3

14 014-1, 014-2, 014-3

5
9 009-1, 009-2, 009-3

10 010-1, 010-2, 010-3

6
15 015-1, 015-2, 015-3

18 018-1, 018-2, 018-3

7
16 016-1, 016-2, 016-3

17 017-1, 017-2, 017-3

8
19 019-1, 019-2, 019-3

20 020-1, 020-2, 020-3

9

21 021-1, 021-2, 021-3

22 022-1, 022-2

24 024-1, 024-2

10

23 023-1, 023-2

25 025-1, 025-2, 025-3

26 026-1, 026-2, 026-3

Wahllokal Adresse Stimmbezirke

Concordiaschule Schildgen Concordiaweg 20 001-1, 001-2, 001-3,
002-1, 003-3

GGS Katterbach Kempener Straße 187 002-2, 003-1, 003-2

GGS Paffrath Paffrather Straße 296 004-1, 004-2, 005-3

Integrierte Gesamtschule
Paffrath

Borngasse 86 004-3, 005-1, 005-2

GGS Hand Sankt-Konrad-Straße 5 006-1, 006-2, 006-3

KGS Hand Sankt-Konrad-Straße 1 007-1, 007-2, 007-3

GGS Hebborn Odenthaler Straße 197 008-1, 008-3, 009-1,
009-2

GGS An der Strunde Am Broich 8 009-3, 010-1, 011-3

Nicolaus-Cusanus-
Gymnasium

Reuterstraße 51 008-2, 011-1, 011-2

KGS Sand Schulstraße 87 010-2, 010-3

Kaufm. Berufskolleg Oberheidkamper
Straße 21

012-1, 012-2

Dietrich Bonhoeffer-
Gymnasium

Am Rübezahlwald 5 012-3, 021-1

Schulzentrum Ahornweg Ahornweg 70 013-1, 013-2

Gewerbliches Berufskolleg Bensberger Straße
134-146

013-3

GGS Gronau Mülheimer Straße 254 014-1, 014-2, 014-3

Verbundschule Mitte-Nord Ginsterweg 9 015-1, 015-2, 015-3,
018-1

KGS In der Auen Schwerfelstraße 8 016-1, 017-1, 017-2

GGS Refrath Wittenbergstraße 3 016-2, 016-3, 017-3

GGS Kippekausen Burgstraße 2 018-2, 018-3

KGS Frankenforst Taubenstraße 11-13 019-1, 019-2, 019-3

Albertus-Magnus-
Gymnasium

Kaule 15 020-1, 020-2, 020-3,
024-2

GGS Bensberg Karl-Philipp-Straße 16 021-2, 021-3

Rathaus Bensberg Wilhelm-Wagener-
Platz

022-1, 022-2

GGS Moitzfeld Diakonissenweg 44,
Altbau

023-1, 023-2, 025-1

Zentrum für Aktion und
Kultur

Reginharstraße 40 024-1

Schützenheim Bärbroich Ottoherscheid 25 025-2

Schulzentrum Herkenrath Ball 14 025-3, 026-2, 026-3

Pfarrheim St. Johannes der
Täufer

Herrenstrunden 32 026-1
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Menschen imBergischen

MitdemBergischenist
Ludwig Sebus seit Jahrzehnten
eng verbunden, hat er doch bei-
spielsweise in Bergisch Glad-
bach mit seinen Freunden und
Wegbegleitern Thomas Cüpper
und Heinz Monheim zahlreiche
„Kölsche Weihnacht“-Abende
bestrittenundandereVeranstal-
tungen auf die Beine gestellt. Zu
seinem 95. Geburtstag an die-
sem Samstag kommt auch eine
Würdigung aus demBergischen,
genauer von Gisbert Baltes aus
Lohmar-Honrath. Der Fernseh-
macher hat ein filmisches Por-
trät über den Grandseigneur im
KölnerKarnevalgemacht,dasan
diesem Samstag von 13.30 Uhr
bis 14.30 Uhr im WDR-Fernse-
hen ausgestrahlt wird.

Sebus sei eine„Karnevals-Le-
gende schon zu Lebzeiten“, sagt
Baltes: Auch im hohen Alter
stehe er „noch locker auf der
Bühne des Lebens: als Krätz-
chensänger, Moderator, Schau-
spieler und Träger der Willi-Os-
termann-Medaille“. Baltes
zeichnet in seinemFilmdas Por-

trät eines leidenschaftlichen
Kölners, der sichmit Liedernwie
„JedeSteininKölleeseStöckvun
deer“ nicht nur am Rhein ein
Denkmal gesetzt hat. „Aber das
Leben von Ludwig Sebus ist
nicht nur von Heiterkeit ge-
prägt“, weiß Baltes, der auch die
andere Seite des Ludwig Sebus
zeigt: die russischeKriegsgefan-
genschaft, die langjährige Pfle-
geseinerEhefrau,seinjahrzehn-
telanges soziales Engagement
für die Kinderkrebshilfe und die

Altenhilfe und jetzt sein Leben
in Zeiten von Corona. Freunde
und Weggefährten kommen im
FilmfürSebuszuWort,dereinen
festen Standpunkt hat: „Die, die
so alt sind, wie ich, wissen, es
gibt Schlimmeres!“

Über 17-fache
Verstärkung freut sich die Kreis-
polizeibehörde Rheinisch-Ber-
gischer Kreis. AmDienstag wur-
den die neuenPolizistinnen und
Polizisten von Landrat Stephan
Santelmann und Abteilungslei-
terin Birgit Buchholz begrüßt.
Sie werden ab sofort im Wach-
dienst eingesetzt. 15 von ihnen
kommen direkt von der Fach-
hochschule, zwei haben bereits
Berufserfahrunggesammeltund

wurden wunschgemäß in den
Rheinisch-BergischenKreis ver-
setzet, teilt die Kreispolizeibe-
hördemit.AufdieWachenteilen
sich die neuen Polizisten wie
folgt auf: Fünf werden in der Po-
lizeiwache in BergischGladbach
eingesetzt, acht gehen in Bur-
scheid auf Streife und vier ver-
stärken das Team der Overather
Wache. Durch die Neuzugänge
komme es zu keiner Personalre-
duzierung, teilt dieKreispolizei-

behörde mit. Alle Kollegen, die
aufgrund von Pensionierung
oder Versetzung den Kreis ver-
lassen,werdensomiteinszueins
ersetzt. JungeLeute,die Interes-
se an dem Polizeiberuf haben,
können sich noch bis zum8. Ok-
tober für ein Studiumbei der Po-
lizei NRW bewerben. Fragen be-
antwortet Einstellungsberater
Peter Tilmans, Telefon (0 22 02)
20 55 45. (lth)

Bergischer Film für kölsche Jung

Verstärkung für Polizei




